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Es gibt einige Beispiele dafür, wie die «neu-
en Qualitäten» gesetzlich und regulatorisch 
gehandhabt werden. Eine Auswahl dazu:
• Die EU REACH Verordnung verlangt, 

dass nur registrierte und freigegebene 
Chemikalien verwendet werden. Für 
bestimmte Chemikalien sind Anwen-
dungsbeschränkungen zu befolgen. Für 
bestimmte, besonders gefährliche Stoffe 
(SVHC’s = Substances of Very High Con-
cern) ist die Verwendung verboten bezie-
hungsweise nur mit einer Spezialbewil-
ligung (Autorisierung) erlaubt. Befinden 
sich relevante Mengen von SVHC’s in 
einem Produkt, so müssen die Kunden 
darüber informiert werden.

• Die RoHS Verordnung (Restriction on 
Hazardous Substances) verlangt, dass 
elektrische und elektronische Geräte 
frei von bestimmten Schadstoffen wie 
zum Beispiel Blei sind.

• Ähnliche Vorgaben, aber von anderen 
Ländern erlassen, und auf unterschied-
liche Schadstoffe bezogen, heissen bei-
spielsweise California Proposition 65, 
US TSCA PBT Substances Declaration, 
China RoHS, EU POP Regulation, PFAS 
compliance. Es gibt davon viele weitere 
und fast täglich neue.

• Die EU Konfliktmineralienverordnung 
will erreichen, dass bestimmte Minera-
lien (Zinn, Wolfram, Tantal, Gold) nur 
verwendet werden, wenn sie aus Quellen 
stammen, die nicht in die Finanzierung 
von Kriegen verwickelt sind. Dieselben 
Ziele werden in ähnlichen Erlassen in 
verschiedenen Ländern verfolgt, auch 
in der Schweiz mit der Verordnung über 
Sorgfaltspflicht und Transparenz in den 
Bereichen Konfliktmineralien und Kin-
derarbeit (VSoTr). 

• Mit dem Deutschen oder EU Lieferket-
tengesetz, aber auch mit der Schweizer 
VSoTr, soll erreicht werden, dass ein-
gekaufte Güter generell (zum Beispiel 
Kleider, Teppiche, Granitsteine …) nicht 
aus Produktionen stammen, wo Kinder- 
oder Zwangsarbeit praktiziert werden.

In allen diesen Fällen wird erwartet, dass 
der Produkthersteller sich darum küm-
mert, dass diese Vorgaben auf der ganzen 
Zulieferkette eingehalten werden. Er hat 
entsprechend eine Sorgfaltspflicht, das 
in seinen Möglichkeiten stehende zu tun, 
damit seine Lieferanten kontrolliert und 
motiviert werden, sich an die Vorgaben 
zu halten. 

Verpflichtung gegenüber Kunden
Diese Sorgfaltspflicht stammt einerseits 
aus den vertraglichen Verpflichtungen 
gegenüber dem Kunden: Kunden verlan-
gen beispielsweise eine Bestätigung, dass 
ein bestimmtes Produkt konform ist zu 
RoHS oder US TSCA. Ohne diese Bestä-
tigung riskiert der Produzent seinen Kun-
den zu verlieren. Wenn die Bestätigung 
aber ausgestellt wird, so muss sorgfältig 
geprüft worden sein, dass die bestätigten 
Sachverhalte zutreffen, sonst riskiert der 
Produzent Haftungsklagen, falls später 
aufgedeckt werden sollte, dass diese Kon-
formität nicht gegeben war. 
Die Sorgfaltspflicht wird anderseits (zum 
Beispiel betreffend Konfliktmineralien, 
Kinder- und Zwangsarbeit) direkt gesetz-
lich verlangt. Das heisst, die Sorgfalts-
pflicht steht im Verordnungstext. Das 
Nichteinhalten der Verpflichtung kann 
direkt bestraft werden. Allerdings gibt es 
bei dieser gesetzlich verlangten Sorgfalts-
pflicht Ausnahmebestimmungen für klei-
ne und mittlere Unternehmen. Die Pflich-
ten aus der VSoTr gelten zum Beispiel 
nicht für Unternehmen, die weniger als 
250 Personen (Vollzeit) beschäftigen oder 
weniger als 40 Mio CHF pro Jahr Umsatz 

Sorgfaltspf l ichten auf  der  L ieferkette

DIE ANFORDERUNGEN AN 
 UNTERNEHMEN STEIGEN
Viele Qualitäten eines Produkts werden nicht beim Hersteller des Produkts festgelegt, son-
dern stecken unter anderem in den Materialien, Rohstoffen und Komponenten, die vom Her-
steller zur Erzeugung des Produkts eingekauft worden sind. Mit anderen Worten: auf der Lie-
ferkette. Dies betrifft sowohl «traditionelle» Qualitäten wie die Zugfestigkeit eines Stahls oder 
den thermischen Widerstand einer Isolation, als auch «neue» Qualitäten ökologischer und 
sozialer Art, wie zum Beispiel, dass keine toxischen Schadstoffe in einem Material vorhanden 
sind, oder dass das Material nicht unter Einsatz von Kinder- oder Sklavenarbeit hergestellt 
worden ist. Solche «neuen Qualitäten» sind in den letzten Jahren zunehmend wichtig gewor-
den, weil es dazu neue Normen und Gesetze gibt, welche solche Qualitäten verlangen.
Jürg Liechti
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beziehungsweise weniger als 20 Mio. CHF 
Bilanzsumme haben.

Geregelte Vorgaben für Unternehmen
Bei den gesetzlich verlangten, neuen Sorg-
faltspflichten ist die Art der Umsetzung 
explizit und zum Teil recht deutlich im 
Gesetz vorgegeben. So muss ein Unter-
nehmen, das der EU Konfliktmineralien-
verordnung unterstellt ist, beispielsweise:
a) Managementsysteme haben, welche 

das Erfüllen der Sorgfaltspflicht in der 
Lieferkette unterstützen (Lieferket-
tenpolitik, Beschwerdemechanismus, 
Rückverfolgbarkeit und weiteres).

b) die Risiken in der Lieferkette ermitteln 
und bewerten.

c) eine Strategie für den Umgang mit 
den ermittelten Risiken entwerfen und 
umsetzen.

d) Audits durch unabhängige Dritte zum 
Nachweis der Erfüllung der Sorgfalts-
pflicht in der Lieferkette durchführen.

e) jährlich über die Erfüllung der Sorg-
faltspflicht in der Lieferkette Bericht 
erstatten.

Ein Unternehmen, das der VSoTr unter-
steht, muss prüfen, ob ein begründeter 
Verdacht auf Kinderarbeit besteht. Dazu 
muss der UNICEF Children’s Rights in 
the Workplace Index konsultiert werden. 
Wenn die «Due diligence response» im 
Herstellungs- beziehungsweise Erbrin-
gungsland mindestens als «Basic» einge-
stuft wird, liegt ein geringes Risiko auf Kin-
derarbeit vor und somit entfallen weitere 
Abklärungen betreffend Sorgfaltspflichten 
und Berichterstattung. Das Unternehmen 
muss dies jedoch dokumentieren.

Eine Frage der Sorgfalt
Bei den Sorgfaltspflichten, die auf den 

vertraglichen Pflichten gegenüber Kunden 
beruhen, ist die Lage betreffend Umset-
zung komplizierter. Wie genau die Sorg-
faltspflicht dort erfüllt werden muss, ist 
nämlich nirgends definiert. Das Erfüllen 
(oder Nichterfüllen) der Sorgfaltspflicht 
muss vielmehr daran gemessen werden, 
ob ein Gericht in einer Haftungsklage 
gegen die Firma die Haftungsklage gut-
heissen würde oder nicht. Wenn also ein 
Gericht überzeugt werden kann, dass die 
Firma alles Vernünftige in ihrer Macht 
stehende dafür getan hat, dass das Ein-
halten der fraglichen Normen (zum Bei-
spiel RoHS) sichergestellt ist, dann ist ihre 
Sorgfaltspflicht eingehalten und die Firma 
haftet nicht – auch wenn objektiv gesehen 
die Norm nicht eingehalten war. 
Dies bedeutet, dass eine Firma, die ein-
fach eine Konformitätsbestätigung unter-
schreibt, ohne irgendwelche Abklärungen 
in der Sache zu treffen, sicherlich schlechte 
Karten hat. Andererseits kann auch nicht 
von der Firma verlangt werden, dass sie 
Doktorarbeiten schreibt, um mit absoluter 
Sicherheit herauszufinden, ob eine Norm 
eingehalten ist. Eine «mittlere Flughöhe» 
mit einem bezahlbaren Mix an Lieferan-
tenbefragungen und eigenen Prüfungen 
am Produkt ist gefragt, um die Sorgfalts-
pflicht machbar zu erfüllen.

Vorhandene Umsetzungs-Hilfen
Damit die neuen Sorgfaltspflichten gewis-
senhaft umgesetzt werden können, sind 
Hilfsmittel wertvoll. Dazu gehören bei-
spielsweise:
• Datenbanken, welche die typische Ver-

wendung von SVHC-Chemikalien in 
bestimmten Anwendungen beschrei-
ben (Blei für Metalllegierungen, Phta-
late als Weichmacher für Kunststoffe, 
Chrom(VI) als Material für Oberflä-

chenbeschichtungen, …)
• Audits vor Ort.
• Reportingformulare, die über die gan-

ze Lieferkette benutzt werden können, 
wie zum Beispiel das CMRT (Conflict 
Minerals Reporting Template). Dieses 
erleichtert die Identifikation von risiko-
behafteten oder klar illegalen Quellen 
(Schmelzwerken) von Mineralien.

• Beschwerdemechanismus, den Stake-
holder benutzen können, um Missstän-
de anzuzeigen.

• Gesetzliche Berichterstattungspflichten 
über die eigenen Massnahmen

• Fragelisten zur Lieferantenbefragung.

Die erwähnten Umsetzungshilfen wirken 
unterschiedlich und auf unterschiedliche 
Sorgfaltspflichten. Sie sind auch unter-
schiedlich aufwändig (man bedenke bei-
spielsweise den grossen Aufwand für ein 
Audit bei einem Lieferanten vor Ort). Im-
mer deutlicher als mächtige Waffe für die 
Umsetzung der Sorgfaltspflichten erweist 
sich die Berichterstattungspflicht. Sie gilt 
zwar zunächst (in der Schweiz) nur für die 
Bereiche Kinderarbeit, Konfliktmineralien, 
sowie Auswirkungen des Klimawandels. 
Aber sie ist den Berichterstattungspflich-
ten gemäss Obligationenrecht gleichge-
stellt. Das heisst: die Revisionsgesellschaf-
ten müssen sie prüfen. Dies führt zu einer 
starken Motivation, die dahinterliegenden 
Sorgfaltspflichten auch wahrzunehmen. l
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